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FICPI 3. Juni 2003, Berlin

Statement Dr. Jürgen Schade zum Thema „Patent Harmonisation and SPLT; PCT Reform and Unilateral Activities at the Major Patent Offices“ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Harmonisierung des Patentwesens ist ein wichtiges, umfangreiches und zugleich ehrgeiziges Vorhaben. Das haben uns die Experten der WIPO heute vormittag noch einmal sehr anschaulich vor Augen geführt. 

Ziel der Harmonisierung ist es zum einen, für unsere Anmelder ein möglichst einheitliches und damit überschaubares und auch kostengünstiges Schutzrechtssystem zu schaffen. Zum anderen wollen wir, also die nationalen und regionalen Patentbehörden voneinander lernen, Synergien schaffen und nutzen und - soweit möglich - voneinander profitieren. 

Harmonisierung setzt jedoch Kooperation voraus, denn ohne Zusammenarbeit kann keine Annäherung stattfinden. 

In Deutschland besteht - auch bedingt durch die föderalen Struktur - auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts eine besondere Infrastruktur. Die Kooperation verschiedenster Institutionen des gewerblichen Rechtsschutzes zum gegenseitigen Nutzen und zum Nutzen unserer Anmelder ist uns deshalb bestens vertraut.

Denn neben dem Deutschen Patent- und Markenamt tragen viele andere Institutionen zu unserem funktionierenden System des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts bei. 

Hierzu gehören - um nur einige zu nennen - das Bundespatentgericht, die Patentstreitkammern und der Bundesgerichtshof, die Universitäten und Forschungsinstitute, die regionalen Patentinformationszentren vor Ort, die Patent- und Markenabteilungen der Unternehmen und - last but not least, die Patentanwälte und spezialisierten Rechtsanwälte sowie die auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutz tätigen Verbände.  

Das Zusammenwirken all dieser Akteure hat sich für und in Deutschland von jeher bestens bewährt. Das DPMA ist in dieses Netzwerk eingegliedert und ist sich dessen stets bewusst. 

Neben der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene ist für das Deutsche Patent- und Markenamt die Kooperation auf europäischer und internationaler Ebene unverzichtbar. 

europäisch

Seit der Gründung des Europäischen Patentamts in München (1978) und des Harmonisierunsamtes für den Binnenmarkt in Alicante (1996) koexistieren nationale und europäische Schutzrechte – anders als z.B. in den USA. Die nationale Marke wird durch die Gemeinschaftsmarke ergänzt. Europäisches und nationales Patent bestehen sogar mit der Besonderheit nebeneinander, dass sie auch hinsichtlich des territorialen Schutzumfanges identisch sein können. Auch das künftige europäische Gemeinschaftspatent wird mit dem nationalen Patent koexistieren. Mit dem Gemeinschaftspatent soll ein einheitliches europäisches Patent geschaffen werden - die bisher bestehenden Patentrechte werden jedoch weiterhin ihr Gewicht und ihren Platz in Europa beibehalten.

Diese durch Harmonisierung geschaffene Wahlmöglichkeit bringt neben Vorteilen für die Anmelder auch Innovationsanreize für alle Institutionen des gewerblichen Rechtsschutzes mit sich. Harmonisierung des Patentrechts erfordert immer auch Kooperation der Institutionen untereinander, um den Anmeldern möglichst einheitliche Standards bieten zu können. Das Deutsche Patent- und Markenamt arbeitet deshalb in den verschiedensten Bereichen eng mit seinen europäischen Nachbarn zusammen, insbesondere mit dem Europäischen Patentamt, aber auch bilateral mit den nationalen Patentämtern Europas. 

So ist auch der kontinuierliche Informationsaustausch auf Arbeitsebene über neue Technologien und zur Prüfungspraxis der Ämter eine elementare Voraussetzung dafür, die anerkannt hohen Recherche- und Prüfungsstandards auch auf europäischer Ebene zu wahren. Ein weiterer wichtiger Bereich ist heutzutage die Informationstechnologie. Die Herstellung der Kompatibilität der verschiedenen IT-Systeme genießt dabei einen hohen Stellenwert, gerade mit Blick auf die elektronische Einreichung von Patentanmeldungen. 

international

Aber auch über die Grenzen Europas hinaus finden Harmonisierungsprozesse statt. Die Aktivitäten im Rahmen von PCT und SPLT sind Ihnen bestens vertraut. 

PCT

Im Rahmen des PCT wurden bereits große Erfolge erzielt. Das System wird insgesamt gut angenommen, wie die steigende Zahl der Vertragsstaaten aber auch die nach wie vor hohen Anmeldezahlen belegen. Die erste Reformphase des PCT ist nahezu abgeschlossen. Neben den einheitlichen Fristen zur Einleitung der nationalen Phase und dem neuen vereinfachten Bestimmungssystem haben wir vor allem eine Stärkung der internationalen Phase erreicht. Zum 1. Januar 2004 werden die letzten Neuerungen dieser ersten Reformphase in Kraft treten. 

Damit gelangt das Reformvorhaben in seine zweite Phase. Bereits jetzt bestehen konkrete Vorstellungen zu weiteren tiefgreifenden Reformschritten, insbesondere auch was die weitere Ausgestaltung der internationalen Recherche und internationalen vorläufigen Prüfung anbelangt. 

Bereits aus Zeitgründen werde ich nicht auf die Vorschläge im Einzelnen eingehen - sie wurden ja auch bereits heute Vormittag angesprochen. 

Gestatten sie mir aber 2 Anmerkungen eher allgemeiner Natur:

1. Deutschland steht künftigen Entwicklungen des PCT - Systems nach wie vor offen gegenüber. Dies hat die deutsche Delegation auch im Rahmen der Beratungen zur PCT-Reform im Mai erneut bekräftigt. Nach unserer Auffassung sollte jedoch vor Einführung weiterer grundlegender Änderungen zunächst einmal die erste Reformphase evaluiert werden. Lassen Sie uns zunächst Erfahrungen sammeln, wie sich die gestärkte internationale Phase auf die Patentbehörden auswirken und das Anmeldeverhalten gegebenenfalls verändern wird. Erst mit den daraus gewonnenen Erfahrungen ist es sinnvoll, weitere darauf aufbauende und daran anknüpfende Änderungen anzudenken. Mit anderen Worten: Lassen Sie uns nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun!

2. Hinzu kommt, dass unserer Auffassung nach eine weitere Stärkung der internationalen Phase nur unter der Voraussetzung möglich ist, dass das materielle Patentrecht weiter harmonisiert wird. Hier jedoch bestehen – wie wir alle wissen – zum Teil noch fundamentale Unterschiede, die in anderen Foren diskutiert werden. 

SPLT (Substantive Patent Law Treaty)

Das bringt mich zu dem nächsten Harmonisierungsprojekt: dem SPLT

„Deep harmonization“ und „best practise“ sind immer wieder die erklärten Ziele im Rahmen der Beratungen zum SPLT. 

Diese tiefgreifende Harmonisierung verschiedenster nationaler Rechtsvorschriften und nationaler Erteilungspraktiken ist ein umfangreiches und ehrgeiziges Projekt.

Es gilt zum Teil tradierte Gegensätze zu überwinden. Ich denke hier beispielsweise an die Frage der Patentierbarkeit (Stichwort Technizität ja oder nein), die unterschiedlichen Ansätze „first to file“ und „first to invent“ oder auch die Frage der Einführung einer Neuheitsschonfrist. Eine Kompromisslösung lässt hier noch auf sich warten, obgleich die Hoffnung besteht, dass sich die gegensätzlichen Pole auf einander zu bewegen. 

Ich sage dies, obgleich die Beratungen zum SPLT, die jetzt im Mai in Genf stattgefunden haben, keinen Anlass zu all zu großem Optimismus geben. Diejenigen von Ihnen, die daran teilgenommen haben, werden denke ich meine Einschätzung teilen. 

Denn erneut standen die nationalen Interessen im Vordergrund und die Kompromissbereitschaft eher im Hintergrund. 

Wir streben hier aber pragmatische Lösungen an – 

gerade im Verhältnis zu den USA, zu deren System es teilweise scheinbar (noch) unüberbrückbare Unterschiede gibt. Pragmatisch zu handeln heißt dabei auch, in kleinen Schritten vorzugehen, die ideologischen Unterschiede zu beachten und achten und dabei immer das gemeinsame Ziel, nämlich das internationale Patent, im Blick zu haben.

Das bedeutet: 

Materiellrechtliche Harmonisierung auf internationaler Ebene ja, aber nicht um jeden Preis. Ziel muss ein Kompromiss sein, der in ausgewogener Art und Weise die Interessen aller berücksichtigt. 

Materiellrechtliche Fragen, die – zumindest aus deutscher Sicht – nicht zur Disposition stehen, sind beispielsweise die Frage der Technizität, der objektive Neuheitsbegriff oder das „first to file“-Prinzip. Auch die von den Entwicklungsländern geforderten breiten Ausnahmeklauseln, unter anderem zum Schutz genetischer Ressourcen, der biologischen Vielfalt oder auch des traditionellen Wissens sollten keinen Eingang in den SPLT finden. 

Allerdings gibt es auch Punkte, in denen eine Annäherung möglich scheint. Diese sollten konsequent vorangetrieben werden. 

So zum Beispiel die Frage der Einführung einer Neuheitsschonfrist:

Zahlreiche Delegationen – unter anderem auch die deutsche Delegation – haben bereits signalisiert, dass sie eine kurze Neuheitsschonfrist akzeptieren könnten. 

Dies brachte die griechische Delegation auch auf der vergangenen SCP Sitzung in Genf in einer koordinierten Stellungnahme der EU Mitgliedstaaten zum Ausdruck. Darin wurde ausdgeführt, dass sich nach Auffassung der EU Mitgliedstaaten die Einführung einer Neuheitsschonfrist im SPLT für die Nutzer des Patentsystems positiv auswirke, sofern auch der Gesichtspunkt des „first to file“ zum Tragen käme. Solch eine Schonfrist sollte allerdings ein spezielles auf sechs Monate ab dem Prioritätstag begrenztes Sicherheitsnetz sein und vom Anmelder beantragt werden können. Dabei sollten auch die Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden. 

Meine Damen und Herren,

allein die Tatsache, dass sich in der lange umstrittenen Frage der Neuheitsschonfrist eine Kompromisslösung abzeichnet, ist doch schon ein positives Signal. Es zeigt auch, dass es kein pauschales, dogmatisches Festhalten an bestehenden Modellen geben sollte. Vielmehr müssen wir weiter versuchen, dort wo möglich, eine vermittelnde ausgewogene Lösung zu finden. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir uns so dem Ziel, ein möglichst effizientes internationales Patentsystem zu schaffen, näher kommen werden – wenn auch – in kleinen Schritten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
